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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1993

Norm

ASVG aF §258 Abs4

BSVG aF §127 Abs4

Rechtssatz

Verp5ichtet sich der Versicherte nach Scheidung der Ehe, seiner geschiedenen Gattin zur Abgeltung ihrer Ansprüche

auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse sowie ihres Unterhaltsanspruches

750000 S zu zahlen, während sich die Gattin verp5ichtet, davon um mindestens 600000 S eine Liegenschaft zur

Befriedigung ihrer Wohnbedürfnisse und der der ehelichen Tochter zu kaufen und darauf für die Dauer des

Ledigenstandes der Tochter deren Wohnrecht und überdies ein Veräußerungsverbot und Belastungsverbot

einverleiben zu lassen, so begründet dies keinen Anspruch auf eine Witwenpension nach dem Tode des Versicherten.
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Auch; Beisatz: Hier: Einmalige Abschlagszahlung. (T1) Veröff: SZ 67/75
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